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Konformitätserklärung zu RoHS und REACH 
Revisionsstand: 09/2020 
 
 
 
RoHS (Restriction of Hazardous Substances):  
 
Hiermit bestätigen wir die Konformität unserer Produkte entsprechend der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 08.06.2011 zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe 
in Elektro- und Elektronikgeräten, sowie der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 
31.03.2015 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU. 
Dabei handelt es sich namentlich um folgende Substanzen: Cadmium, Blei, Quecksilber, Sechswertigem Chrom 
(Cr6+), Polybrombierte Biphenyle (PBB), Polybrombierte Diphenylether (PBDE), Diphthalat (DEHP), 
Butylbenzylphtalat (BBP), Dibutylphtalat (DBP), Diisobutylphtalat (DIBP). 
 
Wir fühlen uns der Schonung unserer Umwelt und dem verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen verpflichtet. Darum erklären wir hiermit, dass unsere Produkte RoHS-konform produziert werden. 
Informationen, die den RoHS-Status eines Materials betreffen, basieren auf den Angaben der Hersteller oder 
Zulieferer. 
 
 
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): 
 
Wir sind im Sinne der REACH-Verordnung ein sogenannter „Nachgeschalteter Anwender“, da wir Chemikalien 
weder herstellen noch importieren. Somit unterliegen wir weder Registrierungspflichten gem. REACH, noch der 
Pflicht zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern. Unsere Produkte sind Erzeugnisse und daher nicht als Stoff 
bzw. Zubereitung zu definieren. Aus unseren Erzeugnissen werden unter normalen Verwendungsbedingungen 
keine chemischen Stoffe freigesetzt (vgl. Art. 7 Abs. 1 der REACH-Verordnung). 
 
Um unseren Kunden die kontinuierliche Versorgung mit zuverlässigen und sicheren Produkten zu 
gewährleisten, bemühen wir uns, dass unsere Lieferanten alle Anforderungen in Bezug auf chemische Stoffe 
und Materialien erfüllen und dadurch keine Substanzen aus der Kandidatenliste der besorgniserregenden 
Stoffe (SVHC) für die Herstellung unserer Produkte verwendet werden. 
 
 
 


